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Neufassung der Studien- und Priufungsordnung fiir den Weiterbildungsmaster-
studiengang Psychologie mit Schwerpunkt Forensische Psychologie

vom 7. August 2025

Der Senat der Universitat Konstanz hat aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1i.V.m. § 19
Abs. 1 Nr. 9 des Landeshochschulgesetzes (LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005
(GBI. S. 1), zuletzt geandert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024
(GBI. 2024 Nr. 11), in seiner Sitzung am 9. Juli 2025 die nachstehende Neufassung
der Studien- und Prufungsordnung flr den Weiterbildungsmasterstudiengang Psycho-
logie mit Schwerpunkt Forensische Psychologie beschlossen.

Die Rektorin der Universitat Konstanz hat gemafl} § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 7. Au-
gust 2025 ihre Zustimmung zu der Prufungsordnung erteilt.

. Allgemeine Regelungen

§ 1 Geltungsbereich

Diese Priufungsordnung regelt Studium und Prafungen im Masterstudiengang Psycho-
logie mit Schwerpunkt Forensische Psychologie an der Universitat Konstanz.

§ 2 Akademischer Grad

Aufgrund der bestandenen Masterprufung wird der akademische Grad Master of Sci-
ence (abgekurzt: M.Sc.) verliehen.

§ 3 Aufbau des Studiengangs,
Regelstudienzeit, Studienumfang, ECTS-Credits

(1) Die Regelstudienzeit des Masterstudiums betragt vier Semester.

(2) Das Masterstudium umfasst die in der Anlage dieser Studien- und Prufungsord-
nung aufgeflhrten studienbegleitenden Module und ein Abschlussmodul. Das
konkrete Angebot der Lehrveranstaltungen wird jeweils zu Beginn der Vorle-
sungszeit bekannt gegeben.

(3) Das Lehrangebotistin Module gegliedert. Eine Aufstellung der Module findet sich
in der Anlage, die Bestandteil dieser Studien- und Prifungsordnung ist.

(4) Der Arbeitsaufwand fur die Absolvierung der Module ist mittels des European
Credit Transfer Systems (ECTS) abgebildet. Ein ECTS-Credit entspricht einem
Zeitaufwand von durchschnittlich 30 Stunden. Der Studiengang hat einen Ge-
samtumfang von 60 ECTS-Credits.

(5) ECTS-Credits sind nur dann zu vergeben, wenn die fur die jeweilige Veranstal-
tung bzw. das jeweilige Modul erforderlichen studienbegleitenden Leistungen er-
folgreich erbracht wurden. Eine Doppelanrechnung derselben Leistung flur meh-
rere Module innerhalb desselben Studiengangs ist ausgeschlossen.

(6) Die angegebenen ECTS-Credits fir Module sind jeweils Mindestvorgaben.
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§ 4 Aufbau der Prufungen, Prifungsfristen

Die Masterpriufung setzt sich zusammen aus den studienbegleitenden Prifungs-
und Studienleistungen in den Modulen gemal} der Anlage dieser Studien- und
Prufungsordnung sowie dem Abschlussmodul mit der Masterarbeit gemal § 24.

Die Masterprifung ist bis zum Ende des vierten Semesters abzuschliel3en. Wird
die Masterprufung nicht bis zum Ende des achten Semesters abgeschlossen,
erlischt der Prufungsanspruch, es sei denn, die oder der Studierende hat die
Fristiberschreitung nicht zu vertreten.

Haben Studierende eine Prifung nicht fristgerecht abgelegt und diese Fristuber-
schreitung nicht zu vertreten, gewahrt der Standige Prufungsausschuss auf
schriftlichen Antrag unter Vorlage der entsprechenden Nachweise eine Verlan-
gerung der Frist, innerhalb derer die Prufung abzulegen ist. Bei der Verlangerung
von Bearbeitungsfristen fir Abschlussarbeiten gelten besondere Regelungen,
vgl. § 26.

§ 5 Priifungsverwaltung

Die Prufungsverwaltung erfolgt mithilfe von Datenbanksystemen und Web-Applikatio-
nen. Studierende sind verpflichtet, sich regelmallig und bei aktuellem Anlass Uber die
ihr Prufungsrechtsverhaltnis und ihren Studierendenstatus betreffenden Daten und
Mitteilungen zu informieren. Eventuelle Versdumnisse der Studierenden gehen zu ih-
ren Lasten.
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§ 6 Standiger Prifungsausschuss (StPA)

Der Standige Prufungsausschuss ist fur die ordnungsgemafie Durchfuhrung der
Prufungsverfahren verantwortlich. Er achtet darauf, dass die Bestimmungen der
Prufungsordnung eingehalten werden. Er entscheidet in Prifungsverfahren tber
Antrage und behandelt Widerspriche. Er kann ihm zugewiesene Aufgaben der
oder dem Vorsitzenden ubertragen und Entscheidungen im Umlaufverfahren tref-
fen.

Der Standige Prufungsausschuss setzt sich wie folgt zusammen: mit Stimmrecht:
zwei im Weiterbildungsmaster lehrende Hochschullehrerinnen oder Hochschul-
lehrer, eine akademische Mitarbeiterin oder ein akademischer Mitarbeiter; bera-
tend: eine Studierende oder ein Studierender, die Studiendekanin oder der Stu-
diendekan, die Fachbereichsreferentin oder der Fachbereichsreferent.

Die fur den jeweiligen Studiengang zustandige Studienkommission bestellt fur
die Dauer von zwei Jahren die Mitglieder des Standigen Priufungsausschusses.
Die Amtszeit der studentischen Mitglieder dauert ein Jahr. Der standige
Prufungsausschuss bestimmt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Die Sit-
zungen des Standigen Prufungsausschusses konnen nach MalRgabe der daflr
geltenden Regelungen in der Verfahrensordnung der Universitat Konstanz auch
im Rahmen einer Telefon- oder Videokonferenz Uber elektronische Medien ab-
gewickelt werden.

Fur die stimmberechtigten Mitglieder sollen Stellvertretungen bestellt werden, die
im Fall der Verhinderung oder Befangenheit tatig werden.

Der Standige Prifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.
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Fur Prafungsteile im Rahmen dieser Prufungsordnung, die ein anderes Fach be-
treffen, werden, soweit fachliche Inhalte betroffen sind, die erforderlichen Ent-
scheidungen im Einvernehmen zwischen dem jeweils fur den Studiengang zu-
standigen Standigen Prifungsausschuss und dem zustandigen Prifungsaus-
schuss fur das andere Fach getroffen.

Die Mitglieder des Standigen Prufungsausschusses haben das Recht, der Ab-
nahme von Prufungen beizuwohnen.

Die Mitglieder des Standigen Prifungsausschusses sowie die Priferinnen und
Prufer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im o6ffentlichen
Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten.

§ 7 Priferinnen und Priifer, Beisitzerinnen und Beisitzer

Der Standige Prufungsausschuss bestellt die Pruferinnen und Prufer fur die Mas-
terarbeit. Er kann die Bestellung der oder dem Vorsitzenden Ubertragen.

Fir die Ausgabe von Themen von Masterarbeiten sowie die Betreuung und Be-
wertung von solchen Arbeiten kbnnen nur Hochschullehrerinnen oder Hochschul-
lehrer, Privatdozentinnen oder Privatdozenten oder akademische Mitarbeiterin-
nen oder Mitarbeiter der Universitat Konstanz, denen die Prifungsbefugnis nach
§ 52 Abs. 1 Satz 6 LHG ubertragen wurde, bestellt werden. Lehrbeauftragte dur-
fen als Betreuerinnen oder Betreuer und Pruferinnen oder Prifer von Abschluss-
arbeiten nur bestellt werden, wenn Prufungsberechtigte nach Satz 1 nicht in aus-
reichender Zahl zur Verfligung stehen.

Pruferinnen oder Prufer der studienbegleitenden Prufungsleistungen sind die Lei-
terinnen oder Leiter der Lehrveranstaltungen.

Mundliche Prafungen werden entweder von einer Pruferin oder einem Prufer und
einer Beisitzerin oder einem Beisitzer oder von zwei Pruferinnen oder Prufern
abgenommen. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer bei einer Prifung darf nur be-
stellt werden, wer eine Master- oder Diplomprifung in dem jeweils fur die Prifung
relevanten Fachgebiet oder eine mindestens gleichwertige Prufung abgelegt hat.

§ 8 Anerkennung von Studien- und Priufungsleistungen

Studien- und Priufungsleistungen, die in Studiengangen an anderen staatlichen
oder staatlich anerkannten Hochschulen und Berufsakademien der Bundesre-
publik Deutschland oder in Studiengangen an auslandischen staatlichen oder
staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, werden (unter Anrech-
nung der an der Universitat Konstanz fur die betreffende Leistung nach dieser
Prufungsordnung zu vergebenden ECTS-Credits) auf Antrag anerkannt, sofern
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den
Leistungen besteht, die ersetzt werden. Kein wesentlicher Unterschied besteht,
wenn Inhalte, Lernziele und Prafungen den Anforderungen des jeweiligen Mas-
terstudiengangs der Universitat Konstanz weitgehend entsprechen. Bei der An-
rechnung sind die Prufungsfristen der vorliegenden Prufungsordnung zu beach-
ten.



()

(6)

(1)

Bei der Anerkennung von Studien- und Prufungsleistungen, die aul3erhalb
Deutschlands erbracht wurden, sind die Empfehlungen der Kultusministerkonfe-
renz (Zentralstelle fiir auslandisches Bildungswesen) und die Aquivalenzabkom-
men der Bundesrepublik Deutschland sowie Absprachen im Rahmen von Hoch-
schulpartnerschaften zu beachten.

Die Anerkennung einer an einer anderen Hochschule oder in einem anderen Stu-
diengang erbrachten Leistung als Masterarbeit oder mundliche Abschlusspru-
fung ist ausgeschlossen.

Werden Studien- und Prufungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die
Notensysteme vergleichbar sind, zu Gbernehmen und in die Berechnung der Mo-
dulnoten und der Gesamtnote einzubeziehen. Unbenotete Leistungen, die an ei-
ner anderen Hochschule erbracht wurden und gemaR Absatz 1 als benotete Leis-
tung anerkannt werden, werden mit der Note 4,0 (,ausreichend®) in die Berech-
nung der Gesamtnote einbezogen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird
der Vermerk ,bestanden® aufgenommen und ggf. die Leistung mit 4,0 (,ausrei-
chend®) in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. Eine Kennzeichnung
der Anerkennung im Zeugnis ist zulassig.

Die oder der Studierende hat mit dem Antrag die fir die Anerkennung erforderli-
chen Unterlagen vorzulegen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absatze 1
oder 2 besteht ein Rechtsanspruch auf Anerkennung. Wurden die betreffenden
Leistungen vor Aufnahme des Studiums im jetzigen Studiengang an der Univer-
sitat Konstanz erbracht, ist der Antrag auf Anerkennung in der Regel spatestens
bis zum Ende des Semesters zu stellen, in dem das Studium an der Universitat
Konstanz aufgenommen wird. Wird die Anerkennung von wahrend des Studiums
im Ausland erbrachten Leistungen beantragt, muss der entsprechende Antrag
innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Auslandsaufenthalts gestellt
werden.

Entscheidungen nach Absatz 1 bis 5 trifft der gemaR § 6 zustandige Prifungs-
ausschuss oder eine von ihm bestellte Person im Zusammenwirken mit den je-
weiligen Fachvertreterinnen und Fachvertretern.

Prufungs- und Studienleistungen, die Bestandteil einer Bachelorpriufung waren,
die Voraussetzung fur den Zugang zum Masterstudiengang ist, kénnen nicht als
Leistungen im betreffenden Masterstudium anerkannt werden; sie mussen im
Masterstudium ggf. jedoch nicht wiederholt, sondern knnen durch gleichwertige
alternative Leistungen nach Absprache mit dem zustandigen Prufungsausschuss
oder einer von ihm beauftragten Person ersetzt werden; hiervon ausgenommen
sind in einem vierjahrigen Bachelorstudiengang an einer anderen Hochschule
erbrachte Leistungen, die an der Universitat Konstanz erst im Masterstudium ab-
solviert werden; diese konnen nach Maligabe von Abs. 1 anerkannt werden.

§ 9 Anerkennung von auBerhalb des Hochschulsystems erbrachten
Leistungen

Aulierhalb des Hochschulsystems erbrachte Leistungen werden als Studien- und
Prufungsleistungen gewertet, wenn

- die dabei erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten den Studien- und Priufungs-
leistungen, die sie ersetzen sollen, gleichwertig sind,
- die zum Zeitpunkt der Anrechnung flir den Hochschulzugang geltenden
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Voraussetzungen erfullt sind und
- die Institution, in der die Kenntnisse und Fahigkeiten erworben wurden, Uber
ein Qualitatssicherungssystem verfugt.

Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit ist eine Gesamtbetrachtung und Ge-
samtbewertung vorzunehmen. Die Gleichwertigkeit ist gegeben, sofern hinsicht-
lich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied besteht. Kein
wesentlicher Unterschied besteht, wenn die aulderhalb des Hochschulsystems
erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten den Inhalten, Lernzielen und Anforde-
rungen der entsprechenden Leistung im Studiengang an der Universitat Kon-
stanz weitgehend entsprechen.

Ist die Gleichwertigkeit der auf3erhalb des Hochschulsystems erbrachten Leis-
tungen nicht feststellbar, kann eine Einstufungsprifung angesetzt werden.

Far die Anerkennung von aufderhalb des Hochschulsystems erbrachten Leistun-
gen gilt eine Obergrenze von insgesamt 8 ECTS-Credits.

Die Entscheidung uber die Anerkennung sowie uber die Erforderlichkeit und Ge-
staltung einer Einstufungsprufung trifft der Standige Prufungsausschuss oder
eine von ihm bestellte Person.

§ 10 Versaumnis, Rucktritt, Tauschung, OrdnungsverstoR

Eine Studien- oder Prufungsleistung gilt als mit ,nicht ausreichend” (5,0) bewer-
tet, wenn die oder der Studierende ohne rechtzeitige Angabe triftiger Griinde zur
Prufung nicht erscheint oder wenn nach Beginn der Prifung ein Rucktritt von der
Prifung ohne Angabe triftiger Grinde erfolgt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftli-
che Prufungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit er-
bracht wird, es sei denn, die oder der Studierende hat die Fristliiberschreitung
nicht zu vertreten.

Der fur den Rucktritt oder das Versaumnis geltend gemachte Grund muss dem
Standigen Prufungsausschuss unverzuglich angezeigt und glaubhaft gemacht
werden. Bei Krankheit ist ein arztliches Attest unter Verwendung des entspre-
chenden Vordrucks des Zentralen Prufungsamtes vorzulegen, das die fur die Be-
urteilung der Prafungsunfahigkeit noétigen medizinischen Befundtatsachen
(Symptome) enthalt. In Zweifelsfallen kann ein Attest von einer Arztin oder einem
Arzt verlangt werden, die oder der von der Hochschule benannt wurde. Wird der
Grund anerkannt, so hat sich die oder der Studierende in der Regel zum nachst-
mdglichen Prifungstermin erneut der Prifung zu unterziehen.

Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Prufungs- oder Studienleistung
durch Tauschung (z.B. Plagiat) oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu
beeinflussen, gilt die betreffende Prufungs- bzw. Studienleistung als mit ,nicht
ausreichend® (5,0) bewertet. Studierende, die sich eines Verstolies gegen die
Ordnung der Prufung schuldig gemacht haben, konnen von der Pruferin oder
dem Prufer oder den AufsichtfUhrenden von der Fortsetzung der Prufungsleis-
tung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prufungsleistung
als nicht bestanden. In wiederholten oder besonders schwerwiegenden Tau-
schungsfallen kann der zustandige Prufungsausschuss Studierende von der
Wiederholungsprifung ausschlie®en mit der Folge des endgultigen Verlustes
des Prufungsanspruchs. Wird die Tauschung erst nach Bekanntgabe der Bewer-
tung einer Leistung festgestellt, gelten die Satze 1 und 4 entsprechend.
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Belastende Entscheidungen des Standigen Prifungsausschusses sind der oder
dem Studierenden unverzuglich mitzuteilen, schriftlich zu begriinden und mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor einer Entscheidung des Standigen
Prufungsausschusses ist der oder dem Studierenden Gelegenheit zu geben, sich
zu auldern.

§ 11 Nachteilsausgleich und Verlangerung von Prifungsfristen

Bei Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder prufungsunabhangigen lan-
ger andauernden gesundheitlichen Beeintrachtigungen von Studierenden, die die
Erbringung von Prufungs- oder Studienleistungen erschweren, kann der Stan-
dige Prufungsausschuss (StPA) auf schriftlichen Antrag angemessene Malinah-
men zum Ausgleich der gesundheitlichen Beeintrachtigungen treffen (Nachteil-
sausgleich). Ein Nachteilsausgleich darf nur erfolgen, wenn die Beschwerden,
Beeintrachtigungen oder die Behinderung zulassen, dass — in anderer Form oder
Frist — der Nachweis der in der betreffenden Prifung geforderten Kompetenzen
moglich ist. Als Ausgleichsmallnahmen kénnen bei schriftlichen Prafungen ins-
besondere die Bearbeitungszeit angemessen verlangert, Ruhepausen, die nicht
auf die Bearbeitungszeit angerechnet werden, gewahrt oder personliche oder
sachliche Hilfsmittel zugelassen werden. Antrage auf Nachteilsausgleich sind
maoglichst frih, spatestens jedoch in der Regel einen Monat vor der jeweiligen
Prifung an den StPA zu stellen. Die Beeintrachtigung ist von der oder dem Stu-
dierenden darzulegen und durch ein arztliches Attest, das die fur die Beurteilung
nétigen medizinischen Befundtatsachen enthalten muss, nachzuweisen. Das
arztliche Attest sollte moglichst geeignete Vorschlage fur den Nachteilsausgleich
enthalten.

Im Ubrigen wird auf die Méglichkeit hingewiesen, sich gegebenenfalls vom Stu-
dium beurlauben zu lassen. Mdgliche Beurlaubungsgriinde, das Verfahren sowie
die Rechtsfolgen sind in § 12 der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung
(ZImmO) geregelt.

Wurde eine Schwangerschaft angezeigt, wird eine Erklarung der Studentin ein-
geholt, ob die Prifungs- oder Studienleistung abgelegt bzw. fortgesetzt wird. Die
Mutterschutzfristen nach dem jeweils gultigen Gesetz zum Schutz von Muttern
bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (MuSchG) sind zu bertcksich-
tigen. Wenn sie von der Studentin in Anspruch genommen werden, unterbrechen
die Mutterschutzfristen jede Frist nach dieser Prifungsordnung; die Dauer des
Mutterschutzes wird nicht in die Frist eingerechnet.

Gleichfalls sind die Fristen fur die Elternzeit nach Maligabe des jeweils gulltigen
Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) auf Antrag zu berucksichti-
gen. Studierende mussen bis spatestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von
dem ab sie die Elternzeit antreten wollen, dem Standigen Prufungsausschuss
unter Beifiugung der erforderlichen Nachweise schriftlich mitteilen, fir welchen
Zeitraum oder fur welche Zeitraume sie die Elternzeit in Anspruch nehmen wol-
len. Der Standige Prifungsausschuss hat zu prifen, ob die gesetzlichen Voraus-
setzungen vorliegen, die bei Arbeithnehmerinnen oder Arbeitnehmern einen An-
spruch auf Elternzeit nach dem BEEG auslésen wirden, und teilt der oder dem
Studierenden das Ergebnis sowie ggf. die neu festgesetzten Prufungsfristen un-
verzuglich mit. Die Bearbeitungsfrist der schriftlichen Arbeit der Abschlusspru-
fung kann nicht durch die Elternzeit unterbrochen werden. Das gestellte Thema
gilt in diesem Fall als nicht vergeben. Nach Ablauf der Elternzeit erhalt die oder
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der Studierende ein neues Thema.

Studierende, die Uber Abs. 4 hinausgehende Familienpflichten in Bezug auf Kin-
der oder pflegebedurftige Angehorige im Sinne des Pflegezeitgesetzes wahrzu-
nehmen haben, kdnnen ebenfalls die Verlangerung von Prifungsfristen beim
Standigen Prufungsausschuss (StPA) beantragen. Dem Antrag sind die erforder-
lichen Nachweise beizufigen. Absatz 4 Satze 4 bis 6 gelten entsprechend.

Abs. 5 gilt entsprechend fur Studierende, die als gewahltes Mitglied in gesetzlich
vorgesehenen Gremien oder satzungsmaliigen Organen der Universitat, der Ver-
fassten Studierendenschaft oder dem Studierendenwerk wahrend mindestens ei-
nes Jahres tatig sind, fir Antrage auf Verlangerung von Prifungsfristen um ma-
ximal ein Jahr.

Weitere Verlangerungen von Prufungsfristen kénnen nach § 21 und § 26 bean-
tragt und in begrindeten Fallen nach Maligabe der jeweiligen Bestimmungen
gewahrt werden.

Wird ein Antrag auf Nachteilsausgleich oder auf Verlangerung von Priufungsfris-
ten vom StPA ganz oder teilweise abgelehnt, ist die Entscheidung schriftlich zu
begrinden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 12 Lehr- und Prifungssprachen

Lehrveranstaltungen werden in der Regel in deutscher oder englischer Sprache
abgehalten.

Studien- und Prufungsleistungen werden in der Regel in deutscher Sprache er-
bracht. In begrindeten Fallen dirfen Studierende in Absprache mit den Pruferin-
nen und Prifern Studien- und Prufungsleistungen in englischer oder franzosi-
scher Sprache erbringen.

Il. Studienbegleitende Priufungs- und Studienleistungen

§ 13 Anmeldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prifungs- und
Studienleistungen

Zu den studienbegleitenden Prufungsleistungen missen sich die Studierenden
in der bekanntgegebenen Form anmelden. Die Anmeldungen erfolgen durch die
Studierenden mithilfe von Datenbanksystemen und Web-Applikationen. In Semi-
naren mit einem Platzvergabeverfahren kann die Anmeldung der Prufungsleis-
tung automatisch mit der Platzvergabe erfolgen; im Fall einer solchen automati-
schen Anmeldung ist eine Abmeldung von der betreffenden Prufung innerhalb
eines bekanntgegebenen Zeitraums maoglich.

Mit der Anmeldung zu einer studienbegleitenden Prufungsleistung wird automa-
tisch die Zulassung zu der betreffenden studienbegleitenden Prufungsleistung
beantragt.

Die Zulassung zu studienbegleitenden Priufungsleistungen durch vom zustandi-
gen Prufungsausschuss Beauftragte erfolgt, wenn kein Zulassungshindernis
nach Abs. 4 besteht und gegebenenfalls zusatzliche Voraussetzungen gemafn
Abs. 5 erfullt werden. Falls Zulassungsvoraussetzungen im Zeitpunkt der Anmel-
dung noch nicht vorliegen, kann die Zulassung unter Vorbehalt erteilt werden.
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Die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prufungsleistung kann vom zustan-
digen Prifungsausschuss oder durch von ihm Beauftragte widerrufen werden,
wenn zum Zeitpunkt der Erbringung der Prufungsleistung keine Immatrikulation
mehr im betreffenden Studiengang besteht, der Prifungsanspruch im betreffen-
den Studiengang erloschen ist, eine fachspezifische oder veranstaltungsspezifi-
sche Zulassungsvoraussetzung nicht erflllt ist oder aufgrund einer Beurlaubung
nach § 12 Zulassungs- und Immatrikulationsordnung (ZImmQO) der Universitat
keine Berechtigung zur Teilnahme an der Prifung besteht.

Zusatzliche Voraussetzungen fur das Erbringen einer studienbegleitenden Pru-
fungsleistung oder flr den Erwerb von ECTS-Credits in einem Modul bzw. Mo-
dulteil werden zu Beginn der Lehrveranstaltung schriftlich oder elektronisch be-
kannt gegeben. Voraussetzung kann zum Beispiel die erfolgreiche Teilnahme an
Ubungen oder die regelmaRige Teilnahme an der Lehrveranstaltung sein.

Wird eine Prufungsleistung ohne Anmeldung absolviert, so wird die Prifung un-
abhangig vom Resultat als ungultig betrachtet und nicht als Versuch gewertet. In
begrindeten Ausnahmefallen kann der Standige Prifungsausschuss eine An-
meldung nachtraglich auf Antrag der Studierenden oder des Studierenden ge-
wahren.

Auch fur Studienleistungen ist eine Anmeldung erforderlich. In Lehrveranstaltun-
gen, in denen eine Studienleistung mit einer Prufungsleistung kombiniert ist, er-
folgt die Anmeldung zur Studienleistung im Rahmen der Anmeldung zu der be-
treffenden Prufungsleistung.

§ 14 Art und Durchfiihrung von studienbegleitenden Priufungs- und
Studienleistungen

Studienbegleitende Prufungsleistungen im Sinne dieser Prifungsordnung sind:

- Modulprafungen, wenn das Modul aus nur einer Komponente besteht oder nur
eine von mehreren Komponenten des Moduls mit einer Prifung abgeschlos-
sen wird;

- Modulteilprifungen in mehreren Komponenten eines Moduls;

- Modulabschlussprufungen, die in einer Prufung jeweils alle Komponenten ei-
nes Moduls abprifen oder ein Modul zeitlich abschliel3en.

Die Art der studienbegleitenden Prifungs- und Studienleistungen wird in der An-
lage festgelegt oder ergibt sich aus dieser Priifungsordnung. Im Ubrigen wird die
genaue Art der zu erbringenden Prifungsleistung zu Beginn der Lehrveranstal-
tung von der Leitung derselben bekannt gegeben.

Studienbegleitende Prifungs-, Teilpriafungs- und Studienleistungen kdnnen ge-
malf} §§ 32 a und 32b Landeshochschulgesetz (LHG) und nach den MalRgaben
von § 15 Studienbegleitende schriftliche Prifungsleistungen und § 16 Studienbe-
gleitende mundliche und praktische Prufungsleistungen auch online durchgefihrt
werden, soweit dies inhaltlich und technisch moglich ist und chancengleiche Pri-
fungsbedingungen gewahrleistet bleiben. Zur Durchfuhrung von Online-Prifun-
gen stellt die Universitat Informations- und Kommunikationssysteme zur Verfi-
gung, die den Grundsatzen der Datenschutzgrundverordnung entsprechen. On-
line-Prufungen werden vergleichbar mit den entsprechenden Prufungsformaten
ohne Einsatz von elektronischen Systemen in einem Protokoll dokumentiert. Im
Protokoll sind die Online-Durchfiihrung sowie etwaige technische Stérungen



(1)

(2)

sowie ein Abbruch aufgrund dieser festzuhalten. Technische Stérungen wahrend
der Prifung sind von den Teilnehmenden unverziglich zu melden.

Wird eine Prufungsleistung nicht auf dem Campus unter Aufsicht erstellt, haben
die Studierenden in bekanntgegebener Form zu versichern, dass sie die Leistung
selbstandig und ohne Hilfe Dritter oder nicht erlaubter Hilfsmittel erbringen bzw.
erbracht haben.

Gruppenarbeiten sind nur zulassig, sofern der individuelle Beitrag klar abgrenz-
bar, bewertbar und benotbar ist.

Eine studienbegleitende Prufungsleistung kann sich auch aus mehreren Teilleis-
tungen zusammensetzen. In diesem Fall kdnnen neben einer Klausur oder einer
Hausarbeit andere Prufungsformen, wie z.B. Kurztests, Referate usw. durchge-
fuhrt werden. Die Leitung der Lehrveranstaltung gibt zu Beginn Anzahl und Art
der (Teil-)Prafungsleistungen und die Zusammensetzung der Gesamtnote fur die
Veranstaltung bekannt. Sie legt ebenfalls die Bestehensmodalitaten sowie den
Wiederholungsmodus zu Beginn fest. Die Lehrveranstaltung ist erfolgreich absol-
viert, wenn der gewichtete Durchschnitt aller Prifungsleistungen mindestens
,<ausreichend” ist. Einzelne Teilprufungsleistungen kdnnen nicht gesondert wie-
derholt werden, sondern nur im Rahmen der Wiederholung der gesamten Lehr-
veranstaltung. Die Leitung der Lehrveranstaltung kann von diesen Regelungen
abweichen und z.B. festlegen, dass eine bestimmte Teilprifungsleistung bestan-
den werden muss oder gesondert wiederholt werden kann; dies muss zu Veran-
staltungsbeginn bekanntgegeben werden.

Sind die fur ein Modul erforderlichen Prufungsleistungen erbracht, kdnnen in die-
sem Modul keine weiteren Prifungen absolviert werden, es sei denn, flir das be-
treffende Modul sind weitere Prufungsversuche ausdrucklich zugelassen.

§ 15 Studienbegleitende schriftliche Prifungsleistungen und
Online-Prufungen in Textform

Als schriftliche Prufungsleistungen kommen Klausuren, Haus- bzw. Seminarar-
beiten, Essays und andere schriftliche Prufungsformen in Betracht. Von der Pru-
fungsperson kann festgelegt werden, dass sie offline in elektronischer Form er-
stellt und/oder elektronisch Ubermittelt werden muissen (z. B. Take-Home-
Exams). Die Dauer der Klausuren soll in der Regel mindestens 60 und héchstens
240 Minuten betragen. Im Ubrigen werden die Einzelheiten von der Leitung der
betreffenden Lehrveranstaltung zu Beginn derselben bekannt gegeben. Anstelle
einer Klausur kann eine computergestutzte Prufung durchgefuhrt werden.

Von der Prufungsperson kann auch festgelegt werden, dass Prifungen in Text-
form online erbracht werden mussen. Solche Online-Priufungen werden entweder
unter Prasenzaufsicht auf dem Campus oder, sofern fur eine Prifung keine Klau-
sur oder andere Aufsichtsarbeit festgelegt ist, ohne Aufsicht von aul3erhalb des
Campus durchgefihrt. Off-Campus-Online-Priafungen mit Videoaufsicht sind
nicht zugelassen. Online-Prufungen in Textform auf dem Campus finden mit von
der Universitat zur Verfigung gestellten Geraten oder ggf. mit eigenen Geraten
der Studierenden statt. Wenn Studierende eigene Gerate fur eine Online-Prufung
nutzen, werden sie Uber die technischen Mindestanforderungen an diese Gerate
rechtzeitig informiert. Online-Prufungen in Textform finden fur alle Prifungsteil-
nehmenden in derselben Form als Off-Campus-Online-Prifungen ohne Aufsicht
oder als On-Campus-Online-Prifung mit Prasenzaufsicht statt, ggf. an
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verschiedenen Hochschulstandorten.

Bei der Abgabe einer Haus-, Seminararbeit oder vergleichbaren Arbeit haben die
Studierenden in bekanntgegebener Form zu versichern, dass sie die Arbeit selb-
standig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel
benutzt haben.

Das Verfahren der Bewertung schriftlicher Arbeiten soll drei Monate nicht Gber-
schreiten.

Prifungen konnen teilweise oder ganz in Form von Antwort-Wahl-Verfahren
(Multiple Choice) durchgefuhrt werden. Bei der Bewertung des Multiple-Choice-
Teils ist die Vergabe von negativen (Teil-) Punkten nur innerhalb einer Frage mit
mehrfachen Antwortmaoglichkeiten zulassig. Fur jede Frage wird ein kumulierter
negativer Punktwert auf 0 gesetzt (keine negativen Punktwerte flr Fragen). Die
weiteren Bewertungsregeln des Multiple-Choice-Teils kdnnen von der jeweiligen
Pruferin bzw. dem jeweiligen Prifer festgelegt werden und sind in diesem Fall
den Studierenden spatestens zu Beginn der Prufung bekannt zu geben. Eine
Multiple-Choice-Prufung ist bestanden, wenn die Bestehensgrenze erreicht wird.
Eine nicht ganzzahlige Bestehensgrenze wird zu Gunsten der Studierenden ge-
rundet. Im Ubrigen ist eine Priifung bestanden, wenn die Note mindestens ,aus-
reichend” (4,0) lautet.

Sofern von der Prifungsperson nicht abweichend festgesetzt lautet die Note

- 1,0, wenn zusatzlich mindestens 90 %

- 1,3, wenn zusatzlich mindestens 80 %, aber weniger als 90 %
- 1,7, wenn zusatzlich mindestens 70 %, aber weniger als 80 %
- 2,0, wenn zusatzlich mindestens 60 %, aber weniger als 70 %
- 2,3, wenn zusatzlich mindestens 50 %, aber weniger als 60 %
- 2,7, wenn zusatzlich mindestens 40 %, aber weniger als 50 %
- 3,0, wenn zusatzlich mindestens 30 %, aber weniger als 40 %
- 3,3, wenn zusatzlich mindestens 20 %, aber weniger als 30 %
- 3,7, wenn zusatzlich mindestens 10 %, aber weniger als 20 %
- 4,0, wenn zusatzlich keine oder weniger als 10 %

der Uber die Mindestpunktzahl hinausgehenden moglichen Punkte erreicht wor-
den sind. Eine nicht ganzzahlige Notengrenze wird zu Gunsten der Studierenden
gerundet. Die Note lautet 5,0, wenn die Mindestpunktzahl nicht erreicht worden
ist.

Fur die Aufgabenstellung und das vor Ausgabe der Prufung festzulegende Be-
wertungsschema (Zuordnung der Punkte zu den Aufgaben) sind die jeweiligen
Pruferinnen oder Prafer verantwortlich.

§ 16 Studienbegleitende miindliche und praktische Priifungsleistungen

Als mundliche Prufungsleistungen kommen Referate, mundliche Priufungen, und
andere mundliche Prifungsformen in Betracht. Mndliche und praktische Prifun-
gen kénnen als Gruppen- oder Einzelpriifung abgelegt werden. Im Ubrigen wird
Naheres von der Leitung der betreffenden Lehrveranstaltung zu Beginn dersel-
ben bekannt gegeben.

Referate umfassen einen Vortrag und i.d.R. eine zusatzliche schriftliche Leistung.
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Die Dauer einer mundlichen Prufung betragt je Kandidatin oder Kandidat mindes-
tens 10 Minuten, hochstens 45 Minuten. Sie wird von einer Priferin oder einem
Prufer und einer Beisitzerin oder einem Beisitzer oder alternativ von zwei Prufe-
rinnen oder Prifern abgenommen. Datum, Beteiligte sowie die wesentlichen Ge-
genstande und Ergebnisse der mundlichen Priufung sind in einem Protokoll fest-
zuhalten und von den beteiligten Priferinnen oder Prifern und ggf. Beisitzerin-
nen oder Beisitzern zu unterschreiben. Das Ergebnis der Prufung ist der Kandi-
datin oder dem Kandidaten im Anschluss an die mindliche Prifung bekannt zu
geben.

Mundliche Prufungen und Teilprufungsleistungen kdnnen nach den MalRRgaben
von § 14 Abs. 3 online stattfinden, wenn eine Zustimmung sowohl der zu prufen-
den Person als auch der prifenden Personen vorliegt. Entsprechend ist auch
maoglich, dass nur einzelne Personen per Videokonferenz zu einer Prasenzpru-
fung zugeschaltet werden.

Die Durchfuhrung einer mundlichen Prufung, die eine Lehrveranstaltung oder ein
Modul abschlief3t, als Videokonferenz erfolgt auf Antrag der oder des Studieren-
den, sofern ein wichtiger Ausnahmegrund hierfur vorliegt. Der Antrag ist in der
von der Universitat vorgegebenen Form und Frist beim zustandigen StPA zu stel-
len. Liegen die Voraussetzungen nach Abs. 4 und Abs. 5 Satz 1 nicht vor oder
ist die zeitliche Verschiebung zur Ermoglichung einer Prasenzprifung zumutbar,
wird der Antrag vom StPA abgelehnt. Die Ablehnung oder Befurwortung des An-
trags wird der oder dem Studierenden in der Regel mindestens eine Woche vor
dem geplanten Prufungstermin mitgeteilt. Im Fall der Beflurwortung des Antrags
werden der oder dem Studierenden die naheren Modalitaten zur Durchflihrung
mindestens 24 Stunden vor dem Prufungstermin bekanntgegeben.

Mundliche Teilprafungsleistungen, z. B. der mindlich abzuhaltende Teil von Re-
feraten oder Prasentationen oder andere lehrveranstaltungsbegleitende mundli-
che Prufungsleistungen sowie Studienleistungen kénnen auf formlosen Antrag
der oder des Studierenden an die beteiligte Lehrperson online als Videokonfe-
renz erfolgen. Diese entscheidet, ob die Voraussetzungen von § 14 Abs. 3 erflillt
sind und sie dem Antrag stattgibt.

Vor Beginn der Prifung muss die oder der Studierende auf Aufforderung der Pru-
fungsperson den Studierendenausweis oder einen amtlichen Lichtbildausweis in
die Kamera halten; von allen Beteiligten wird vor Beginn der Prifung bestatigt,
dass eine ausreichende Bild- und Tonqualitat vorliegt. Soweit der Personalaus-
weis oder Pass verwendet wird, ist der oder dem Studierenden zu gestatten, nicht
zur ldentifizierung erforderliche Informationen (wie z. B. die Nummer des Perso-
nalausweises/Passes) abzudecken. Eine Aufzeichnung oder anderweitige Spei-
cherung der Bild- und Tondateien einer Online-Prufung ist unzulassig, soweit sie
nicht zur Ubertragung der Onlinepriifung oder Teilpriifungsleistung oder Studien-
leistung erforderlich ist. Hierauf werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei-
tens der Prifungs- oder Lehrperson spatestens zu Beginn der Prifung hingewie-
sen.

§ 17 Studienleistungen

Studienleistungen sind individuelle schriftliche, miundliche oder praktische Leis-
tungen, die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrver-
anstaltungen erbracht werden; sie konnen auch in der regelmafigen Teilnahme
an einer Lehrveranstaltung bestehen, fur welche allein jedoch keine ECTS-
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Credits vergeben werden. Welche Studienleistungen in den einzelnen Modulen
zu erbringen und welche Studienleistungen als Voraussetzung fur die Zulassung
zu einer Modulprufung des betreffenden Moduls nachzuweisen sind, wird den
Studierenden spatestens zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung bekannt
gegeben.

(2) Entsprechend zu studienbegleitenden Prufungsleistungen kénnen auch Studien-
leistungen nach Maligabe der § 14 Abs. 3 und 4, § 15 Abs. 2 sowie § 16 Abs. 4
und Abs. 6 und 7 online erbracht werden.

(3) Studienleistungen, die Zulassungsvoraussetzung fur studienbegleitende Pru-
fungsleistungen sind, kénnen beliebig oft wiederholt werden, sofern die fir das
Ablegen der entsprechenden Prifungsleistung vorgegebenen Fristen eingehal-
ten werden. Die Form der Wiederholung wird von der Leitung der betreffenden
Lehrveranstaltung festgelegt.

(4) Studienleistungen sind von der Leitung der jeweiligen Lehrveranstaltung mit ,be-
standen® oder ,nicht bestanden® zu bewerten, aber nicht notwendigerweise zu
benoten.

§ 18 RegelmaBige Teilnahme als besondere Form der Studienleistung

(1) In Seminaren, Tutorien und sonstigen dialogisch konzipierten Lehrveranstaltun-
gen sowie in praktischen Lehrveranstaltungen wie z.B. Laborpraktika kann von
der Leitung der Lehrveranstaltung oder — um eine einheitliche Vorgehensweise
im Studiengang zu gewahrleisten — von der zustandigen Studienkommission flr
einen bestimmten Lehrveranstaltungstyp als Voraussetzung fur die Ablegung ei-
ner Prufungs- bzw. Studienleistung und/oder fur den Erwerb von Credits die re-
gelmafige Teilnahme an der Lehrveranstaltung verlangt werden. In diesem Fall
ist zu Beginn der Lehrveranstaltung in schriftlicher oder elektronischer Form be-
kannt zu geben, dass die regelmaRige Teilnahme als Zulassungsvoraussetzung
fur die studienbegleitenden Leistungen und/oder als Voraussetzung fur den Er-
werb von Credits in der Lehrveranstaltung gilt.

(2) Von einer regelmaBigen Teilnahme ist auszugehen, wenn bei Lehrveranstaltun-
gen maximal ein Funftel der Zeit bzw. der Termine versaumt werden. Andernfalls
wird die Zulassung zu Prufungs- bzw. Studienleistungen in der Lehrveranstaltung
versagt, unabhangig davon, ob das Fehlen von den Studierenden zu vertreten
ist. Es konnen in diesem Fall keine ECTS-Credits erworben werden. In begrin-
deten Fallen* kann von diesen Regelungen zugunsten der Studierenden abgewi-
chen werden; entsprechende Antrage sind Uber die Studiengangskoordination an
den zustandigen Standigen Prufungsausschuss zu stellen.

* Fallgruppen, fir die Ausnahmen in Betracht kommen, sind insbesondere: 1. Studierende mit attestier-
ter chronischer oder langer andauernder Erkrankung, die nach der Prifungsordnung einen Nachteil-
sausgleich beanspruchen kénnen und denen es aus gesundheitlichen Griinden nicht moglich ist, an
allen Terminen der Lehrveranstaltung teilzunehmen; 2. studierende Eltern aufgrund von Krankheit ihres
Kindes und von Studierenden mit pflegebedirftigen Angehdrigen, soweit geeignete Nachweise fir eine
notwendige Betreuung vorgelegt werden; 3. Studierende, die im laufenden Semester Mitglied eines
Gremiums der Universitat oder der Verfassten Studierendenschaft sind und aus diesem Grund einzelne
Lehrveranstaltungstermine versdumen, soweit eine Bestatigung Uber die Teilnahme an der Gremiensit-
zung vorgelegt wird; 4. studierende Spitzensportlerinnen und Spitzensportler im Sinne der Kooperati-
onsvereinbarungen der Universitat als Partnerhochschule des Spitzensports aufgrund nachgewiesener
verpflichtender Teilnahme an Wettkdmpfen oder Trainingslagern; 5. Auslandsaufenthalte wahrend des
laufenden Semesters mit Nachweis; 6. Griinderinnen und Griinder mit entsprechendem Nachweis.
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§ 19 Bewertung von Priifungs- und Studienleistungen

Die Noten fur die einzelnen Prufungsleistungen werden von den jeweiligen Pru-
ferinnen und Prufern festgesetzt. Fur die Bewertung der Prifungsleistungen sind
folgende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung;

- 2=gqut = eine Leistung, die erheblich Uber den
durchschnittlichen Anforderungen liegt;

- 3 = befriedigend eine  Leistung, die durchschnittlichen

Anforderungen entspricht;

- 4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch

den Anforderungen genugt;

- 5 =nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher
Mangel den Anforderungen nicht mehr

genugt.

Zur differenzierten Bewertung der einzelnen Prifungsleistungen durch die Prife-
rin oder den Prufer sind Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhdhen der No-
tenziffern um 0,3 zulassig. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.

Bei Prufungsleistungen, die von mehr als einer Priferin oder einem Prufer be-
wertet werden, ergibt sich die Prifungsnote aus dem arithmetischen Mittel der
von den Pruferinnen oder Prufern nach Abs. 1 erteilten Noten. Bei der Bildung
der Noten fur einzelne Prufungsleistungen wird nur die erste Dezimalstelle hinter
dem Komma berucksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. Bei der Bildung einer einzelnen Prufungsnote aus Teilnoten, bei der Bil-
dung von Modulnoten aus Modulteilnoten sowie bei der Bildung der Gesamtnote
der Masterprufung gilt diese Regelung entsprechend; die gegebenenfalls abwei-
chende Gewichtung einzelner Notenbestandteile bleibt hiervon unberuhrt.

Die jeweilige Prifungsnote lautet:

- bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut

- bei einem Durchschnitt Gber 1,5 bis 2,5 = gut

- bei einem Durchschnitt uber 2,5 bis 3,5 = befriedigend
- bei einem Durchschnitt Gber 3,5 bis 4,0 = ausreichend
- bei einem Durchschnitt Uber 4,0 = nicht ausreichend.

Eine Prufungsleistung ist bestanden, wenn die Prufungsnote mindestens ein
,<ausreichend” (4,0) ist.

Eine Studienleistung ist von der Leitung der Lehrveranstaltung mit ,bestanden®
oder ,nicht bestanden® zu bewerten; sie kann von ihr auch benotet werden.
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§ 20 Modulnoten

Ist in einem Modul eine Modulabschlussprifung oder eine Modulprifung abzule-
gen, so bildet die Note der Modulabschlussprufung bzw. die Note der Modulpru-
fung die Note fur dieses Modul. Wenn die Modulabschlussprifung das Modul nur
in zeitlicher Hinsicht abschliel3t, aber ihr andere Modulteilprifungen vorausge-
gangen sind, gilt Abs. 2 Satz 1.

Sind in einem Modul mehrere Modulteilprifungen abzulegen, so ist die gemittelte
Note aller erzielten Modulteilprifungsnoten die Note fir dieses Modul. Dabei wer-
den die Ergebnisse der einzelnen Modulteilprifungen entsprechend der fur sie
tatsachlich erworbenen ECTS-Credits gewichtet.

Wurden in einem Modul mehr Leistungen erbracht als erforderlich, kdnnen sie in
Absprache mit dem Prufungssekretariat des Fachbereichs gegebenenfalls ande-
ren Modulen im selben oder einem korrespondierenden Wahlpflichtbereich oder
dem Erganzungsbereich zugeordnet werden. Die Zuordnung als zusatzliche frei-
willige Leistung ist ebenfalls moglich.

Die Modulnote lautet:

- bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut

- bei einem Durchschnitt Gber 1,5 bis 2,5 = gut

- bei einem Durchschnitt uber 2,5 bis 3,5 = befriedigend
- bei einem Durchschnitt Gber 3,5 bis 4,0 = ausreichend
- bei einem Durchschnitt Gber 4,0 = nicht ausreichend.

Im Fall einer creditbasierten Gewichtung der studienbegleitenden Modulergeb-
nisse ist fur die Berechnung der Gesamtnote des Faches die jeweilige Creditzahl
malfdgeblich, die fur das betreffende Modul in der Anlage festgesetzt ist.

Fur die Berechnung der vorlaufigen Durchschnittsnote des Faches wird das
arithmetische Mittel der Modulnoten nach der in der Anlage vorgesehenen Ge-
wichtung des Moduls gebildet. Module flie3en auch in die Berechnung ein, wenn
noch nicht alle fir das Bestehen des Moduls erforderlichen Leistungen erbracht
wurden.

§ 21 Wiederholung von studienbegleitenden Priifungsleistungen
Bestandene Prufungsleistungen kénnen nicht wiederholt werden.

Studienbegleitende Prufungsleistungen, die mit ,nicht ausreichend (5,0) bewer-
tet wurden oder als nicht bestanden gelten, kdnnen vorbehaltlich der Absatze 2
und 4 einmal wiederholt werden. Die zweite Wiederholung einer studienbeglei-
tenden Prifungsleistung ist nur auf schriftlichen Antrag zulassig. Im Verlauf des
Studiums ist eine zweite Wiederholung von Prufungsleistungen maximal dreimal
moglich. Uber den schriftlichen Antrag entscheidet der zustandige Priifungsaus-
schuss. Der Antrag ist spatestens zwei Monate nach Bekanntgabe des Prufungs-
ergebnisses zu stellen; bei Versaumnis dieser Frist erlischt der Prifungsan-
spruch, es sei denn, die oder der Studierende hat das Versaumnis nicht zu ver-
treten.

Die Wiederholungsprufung soll zum nachstmadglichen Prufungstermin, jedoch
spatestens in den auf die nicht bestandene Prifung folgenden beiden Semestern
abgelegt werden. Zwischen Bekanntgabe des Prufungsergebnisses der
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Erstprafung und der Wiederholungsprifung sollen in der Regel mindestens drei
Wochen liegen.

Die Form der Wiederholungsprifung wird von der Leitung der betreffenden Lehr-
veranstaltung bzw. bei Modulabschlussprifungen, die mehrere Lehrveranstaltun-
gen umfassen, vom zustandigen Prufungsausschuss festgelegt. Die Inhalte und
Anforderungen mussen mit der Erstprifung im Wesentlichen vergleichbar sein.

Prufungsleistungen sind endgultig nicht bestanden, wenn auch die zulassigen
Wiederholungsversuche nicht bestanden wurden, keine (weitere) Wiederholung
der Prufung mehr moglich ist.

lll. Masterpriifung

§ 22 Zweck und Umfang der Masterprufung

Die Master-Prufung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss im je-
weiligen Fach. Durch die Prufung sollen die Studierenden zeigen, dass sie ver-
tiefte wissenschaftliche Fachkenntnisse aufweisen und in der Lage sind, nach
wissenschaftlichen Grundsatzen selbststandig zu arbeiten und wissenschaftliche
Methoden und Erkenntnisse anzuwenden.

Die Masterprufung besteht aus den in der Anlage aufgefuhrten Studien- und Pru-
fungsleistungen in den studienbegleitenden Modulen und der Masterarbeit im Ab-
schlussmodul.

§ 23 Anmeldung und Zulassung zur Masterarbeit

Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer mindestens 16 ECTS-Credits
bei studienbegleitenden Leistungen bereits erbracht hat bzw. wer im Fall eines
Wechsels von einer anderen Hochschule an die Universitat Konstanz aquivalente
Leistungen gemal § 8 bzw. § 9 nachweisen kann. Im letztgenannten Fall muss
zum Zeitpunkt der Zulassung fur mindestens ein Semester eine Immatrikulation
an der Universitat Konstanz vorliegen.

Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit ist vor Beginn des Bearbeitungszeit-
raums zu den bekanntgegebenen Anmeldeterminen per Online-Anmeldung
(Email) Gber das Zentrale Prafungsamt an den Standigen Prifungsausschuss
(StPA) zu stellen.

Ein Antrag auf Zulassung kann den Vorschlag fur ein Thema, die Betreuungsper-
son und die Pruferinnen oder Prufer fur die Masterarbeit enthalten. Einen An-
spruch auf Bericksichtigung eines solchen Vorschlags besteht nicht. Die Ent-
scheidung uber die Zulassung trifft der zustandige StPA oder eine von ihm be-
auftragte Person aufgrund der eingereichten Unterlagen und der Daten zu Abs.
1 im Studierenden- bzw. Prufungsverwaltungssystem. Der StPA bestellt die Pru-
ferinnen oder Prifer, einschlie3lich der Betreuerin oder dem Betreuer, und legt
das Thema fest. Die Zulassung erfolgt mit der Auflage, dass die oder der Studie-
rende bis zur Abgabe der Masterarbeit, einschlieBlich einer ggf. erforderlichen
Wiederholung, immatrikuliert ist.
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Die Zulassung ist zu versagen, wenn die in Abs. 1 genannten Bedingungen nicht
erfullt sind, der Antrag unvollstandig oder trotz Aufforderung nicht fristgemaf ver-
vollstandigt worden ist, die Masterprufung im entsprechenden Studiengang end-
gultig nicht bestanden ist oder die oder der Studierende den Prifungsanspruch
in diesem Studiengang verloren hat.

§ 24 Die Masterarbeit

Die Masterarbeit ist eine schriftliche Prufungsarbeit, in der die Studierenden zei-
gen sollen, dass sie in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine
umfangreichere Aufgabe aus dem Gebiet des studierten Fachs selbststandig
nach wissenschaftlichen Grundsatzen und empirischen Methoden zu bearbeiten.

Far die erfolgreich absolvierte Masterarbeit werden 28 ECTS-Credits vergeben.

Gruppenarbeiten sind zulassig, wenn der individuelle Beitrag klar abgrenzbar,
bewertbar und benotbar ist.

Die Begutachtung der Masterarbeit erfolgt durch zwei Priuferinnen oder Prufer.
Der Standige Prufungsausschuss (StPA) entscheidet Uber den Themenvor-
schlag, die Betreuerin oder den Betreuer und die Priferinnen oder Prifer. Erst-
pruferin oder Erstprufer und Betreuerin oder Betreuer ist in der Regel die Person,
die das Thema gestellt hat. Die zweite Pruferin oder der zweite Prifer wird im
Benehmen mit der Erstpruferin oder dem Erstprufer vom StPA bestimmt. Der
Zeitpunkt der Ausgabe, das Thema, die Betreuungsperson und die bestellten
Pruferinnen oder Prufer werden den Studierenden vom Zentralen Prufungsamt
mitgeteilt und sind aktenkundig zu machen. Die Frist fir die Anfertigung der Arbeit
beginnt mit der Ausgabe des Themas; damit Ubernimmt die Betreuerin oder der
Betreuer die Betreuung der Arbeit.

Die Bearbeitungszeit fur die Masterarbeit betragt neun Monate. Themenstellung
und Betreuung sind hierauf abzustellen.

Die Arbeit kann wahlweise in deutscher oder in englischer Sprache angefertigt
werden. Es muss eine Zusammenfassung in der Sprache, in der die Arbeit ange-
fertigt wurde sowie eine Zusammenfassung in der jeweils anderen Sprache vo-
rangestellt sein

Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von vier Wochen nach Ausgabe
zurtickgegeben werden. In diesem Fall ist von der oder dem Studierenden un-
verzuglich ein neues Thema zu beantragen, andernfalls wird ein neues Thema
zugeteilt; dies gilt nicht im Fall von arztlich attestierten Erkrankungen.

Im Falle einer Titelanderung im Rahmen der Anfertigung der Masterarbeit ist
diese beim Zentralen Prifungsamt zu beantragen; das Einverstandnis der Be-
treuerin bzw. des Betreuers ist beizufugen.

Im Einzelfall kann der StPA auf begriindeten Antrag die Bearbeitungszeit um die
Zeit der Verhinderung — jedoch hochstens um maximal die Halfte der regularen
Bearbeitungszeit — verlangern. Der Antrag muss, abgesehen von begrindeten
Ausnahmefallen, spatestens zwei Wochen vor Ablauf der Bearbeitungszeit Uber
das Zentrale Prifungsamt per Email beim StPA eingegangen sein und bedarf der
Zustimmung der Betreuungsperson. § 10 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend. Besteht
nach diesem Zeitraum der Hinderungsgrund weiter, so gilt das Thema als nicht
ausgegeben. Wird nicht innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hinderungs-
grundes ein neues Thema beantragt, wird der oder dem Studierenden durch den
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(10)

(11)

(14)

StPA ein neues Thema zugeteilt.

Die Masterarbeit ist fristgemal in dreifacher klebegebundener Ausfertigung (ma-
schinengeschrieben, DIN A4, nach Moglichkeit doppelseitig bedruckt) sowie zu-
satzlich noch einmal in digitaler, vom Zentralen Prafungsamt vorgegebener Form
uber das Zentrale Prifungsamt einzureichen. Zwei gebundene Ausfertigungen
werden den gutachtenden Personen zugestellt, eine gebundene Ausfertigung
und das digitale Exemplar verbleiben beim Zentralen Prafungsamt. Daten und
Material sind von den Studierenden in die Verflgung der Betreuungsperson der
Arbeit zu Uberfuhren. Der Abgabetermin ist aktenkundig zu machen. Wird die Ar-
beit nicht fristgerecht eingereicht, so gilt sie als mit ,nicht ausreichend® (5,0) be-
wertet, es sei denn, die oder der Studierende hat das Fristversaumnis nicht zu
vertreten.

Bei der Abgabe der Masterarbeit haben die Studierenden in bekanntgegebener
Form schriftlich zu versichern, dass sie die Arbeit selbstandig verfasst und keine
anderen als die von ihnen angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben,
und dass diese Arbeit noch nicht anderweitig als Abschlussarbeit einer Master-
prufung eingereicht wurde. Sie haben bis zum Abschluss des Prufungsverfah-
rens die Materialien verflgbar zu halten, welche die eigenstandige Abfassung
der Arbeit belegen konnen.

Die Arbeit ist in der Regel spatestens innerhalb von acht Wochen von zwei Pru-
ferinnen oder Prufern gemal § 19 Abs. 1 zu bewerten. Die Note ergibt sich aus
dem arithmetischen Mittel der beiden Gutachten gem. § 19 Abs. 2 und 3.

Lautet die Note eines Gutachtens ,ausreichend” (4,0) oder besser, die des ande-
ren Gutachtens hingegen ,nicht ausreichend” (5,0), wird vom StPA eine dritte
Pruferin oder ein dritter Prufer bestellt. Bewertet das dritte Gutachten die Arbeit
mindestens mit ,ausreichend” (4,0), so ist die Abschlussarbeit bestanden. Die
Note wird in diesem Fall auf 4,0 festgelegt oder, falls sich durch das dritte Gut-
achten eine gunstigere Bewertung ergibt, aus dem arithmetischen Mittel der No-
ten der drei Gutachten gemal § 19 Abs. 2 und 3 gebildet. Lautet die Note des
dritten Gutachtens ,nicht ausreichend” (5,0), so ist die Arbeit nicht bestanden.

Wird eine Masterarbeit mit der Note ,nicht ausreichend bewertet, so besteht eine
einmalige Wiederholungsmaglichkeit. Wird von der oder dem Studierenden nicht
innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des Prufungsergebnisses ein
neues Thema beantragt, wird ein neues Thema vom StPA von Amts wegen zu-
geteilt, es sei denn, es wird ein Hinderungsgrund geltend gemacht, nachgewie-
sen und vom StPA anerkannt; in diesem Fall wird ein neues Thema, gegebenen-
falls auf Antrag der oder des Studierenden, nach Wegfall des Hinderungsgrundes
zugeteilt. Eine zweite Wiederholung der Abschlussarbeit ist ausgeschlossen.
Eine Riuckgabe des zweiten Themas in der in Abs. 7 genannten Frist ist nur zu-
lassig, wenn die oder der Studierende bei der Anfertigung der ersten Abschluss-
arbeit von dieser Moglichkeit keinen Gebrauch gemacht hatte.
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IV. Schlussbestimmungen

§ 25 Ergebnisse der Masterpriufung, Bildung der Gesamtnote

Die Masterprufung ist bestanden, wenn alle nach der Anlage erforderlichen Mo-
dule absolviert und als ,bestanden” bewertet wurden.

Wurden in einem Wahlpflichtbereich oder im Erganzungsbereich mehr Module
erfolgreich abgeschlossen als erforderlich, zahlen fur die Gesamtnote die zuerst
abgeschlossenen Module.

Die Gesamtnote fur die Master-Prafung wird aus dem nach ECTS-Credits ge-
wichteten Mittel aller endnotenrelevanten Modulnoten gemaly Anlage gebildet.
§ 19 Abs. 2 gilt entsprechend. Die Anzahl der fur die Module hierbei zu bertck-
sichtigenden ECTS-Credits richtet sich nach § 20 Abs. 5.

Wenn gemal} Abs. 1 alle erforderlichen Leistungen erbracht sind, wird die Ge-
samtnote auf Basis der Leistungen berechnet, die im Zeitpunkt des Antrags auf
Zeugnisausstellung vorliegen und wie sie zu diesem Zeitpunkt den jeweiligen Mo-
dulen/Bereichen zugeordnet sind; eine spatere Umbuchung von Leistungen ist
nicht moglich.

§ 26 Zeugnis und Urkunde

Aufgrund der bestandenen Masterprufung und nach Verbuchung aller fur ihr Be-
stehen relevanten Leistungen erhalten die Studierenden uUber die Gesamtnote in
ihrem Studiengang ein Zeugnis. Es enthalt zudem die Note und das Thema der
Masterarbeit.

Haben Studierende eine Gesamtnote bis 1,2 erreicht, so wird im Zeugnis zusatz-
lich das Pradikat ,mit Auszeichnung“ verliehen.

Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird den Studierenden eine Urkunde ausgehandigt,
in der die Verleihung des akademischen Mastergrades beurkundet und das stu-
dierte Fach angegeben werden.

Zeugnis und Urkunde werden von der oder dem Vorsitzenden des Standigen
Priufungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universitat Kon-
stanz versehen. Als Datum ist der Tag anzugeben, an dem laut dem Antrag auf
Zeugnisausstellung die letzte Prifungs- oder Studienleistung erbracht wurde.

Als weitere Bestandteile des Zeugnisses werden ein Diploma Supplement nach
dem European Diploma Supplement Model und ein Transcript of Records aus-
gestellt. Das Transcript of Records enthalt die absolvierten Module und ihre Kom-
ponenten, die Modulnoten, die in den Modulen sowie insgesamt erworbenen
ECTS-Credits sowie die Noten der erbrachten Studien- und Prifungsleistungen.

Auf Antrag der oder des Studierenden kann die bis zum Abschluss des Studien-
gangs benotigte Fachstudiendauer in das Transcript of Records aufgenommen
werden.

Alle in den Absatzen 1, 3 und 5 genannten Unterlagen werden in deutscher und
— soweit mdglich — in englischer Sprache ausgestellt.
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§ 27 Endguiltiges Nichtbestehen

Die gesamte Masterprufung ist endgultig nicht bestanden und der Prufungsan-
spruch im Studiengang erlischt, wenn eine der nach den Prifungsbestimmungen
erforderliche Prufungsleistung mit ,nicht ausreichend” bewertet und nicht fristge-
malf} wiederholt oder — falls dies zuldssig ist — kompensiert wurde und dies von
der oder dem betreffenden Studierenden zu vertreten ist, wenn die zulassigen
Wiederholungsversuche nicht bestanden wurden oder die Wiederholung auf-
grund von § 10 Abs. 3 ausgeschlossen ist.

Studierende, die die Masterprifung endgultig nicht bestanden haben, erhalten
hieriber einen schriftlichen Bescheid des zustandigen Prufungsausschusses,
der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.

Haben Studierende die gesamte Masterprifung endgultig nicht bestanden, so
wird ihnen auf Antrag eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die bestan-
denen Prufungsleistungen und ggf. Studienleistungen enthalt und erkennen
lasst, dass die Masterprifung endguiltig nicht bestanden ist.

§ 28 Ungultigkeit der Masterpriufung

Haben Studierende bei einer Prifung getauscht und wurde diese Tatsache erst
nach Ablegung der Prifung oder Aushandigung des Zeugnisses bekannt, so
kann der Standige Prifungsausschuss nachtraglich die betreffenden Noten ent-
sprechend berichtigen und gegebenenfalls die Prifung ganz oder teilweise fur
nicht bestanden erklaren.

Waren die Voraussetzungen fur die Zulassung zu einer Prufung nicht erfullt, ohne
dass Studierende hieruber tduschen wollten, und wird diese Tatsache erst nach
Ablegung der Prufung oder Aushandigung des Zeugnisses bekannt, so wird die-
ser Mangel durch das Bestehen der Prifung geheilt. Haben Studierende die Zu-
lassung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Standige Prifungsaus-
schuss.

Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zu einer Au-
Rerung zu geben.

Das unrichtige Prifungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues
zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die entsprechende Urkunde ein-
zuziehen, wenn die Prufung aufgrund einer Tauschung fir ,nicht bestanden® er-
klart wurde.

Die Aberkennung des akademischen Grades richtet sich nach den gesetzlichen
Vorschriften.

§ 29 Einsicht in die Prifungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Erhalt des Zeugnisses wird Studierenden auf Antrag
in angemessener Frist Einsicht in die Abschlussarbeit und die darauf bezogenen
Gutachten sowie im Fall einer mundlichen Abschlussprufung in das Prufungspro-
tokoll gewahrt.

In studienbegleitende Prufungs- und Studienleistungen und deren Bewertungen
sowie in Prufungsprotokolle zu studienbegleitenden mundlichen Prafungen kann
zu den vom Fachbereich angebotenen Einsichtsterminen sowie nach Absprache
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mit der Prufungsperson innerhalb von zwei Jahren, beginnend mit dem Ablauf
des Semesters, in dem die Leistung erbracht wurde, Einsicht genommen werden.

§ 30 Rechtsmittel

Studierende kdénnen gegen die Entscheidungen im Prifungsverfahren, die einen Ver-
waltungsakt darstellen, Widerspruch erheben (§§ 68 ff. VwGO). Den Widerspruchsbe-
scheid erlasst die Prorektorin oder der Prorektor fur Lehre auf Vorschlag des Zentralen
Prufungsausschusses, der hierzu den Standigen Prufungsausschuss zu horen hat.

§ 31 In-Kraft-Treten und Ubergangsbestimmungen

(1) Diese Pruafungsordnung tritt zum 1. Oktober 2025 in Kraft. Sie gilt fur alle Studie-
renden, die ihr Studium im Masterstudiengang Psychologie mit 2-jahriger Regel-
studienzeit zum Wintersemester 2025/26 oder spater aufnehmen.

(2) Studierende, die das Studium im Masterstudiengang Psychologie vor In-Kraft-
Treten dieser Prufungsordnung aufgenommen haben, setzen ihr Studium nach
der bislang fur sie geltenden Prifungsordnung fort.

V. Anlage (Modulverzeichnis)

Konstanz, 7. August 2025

gez.

Prof. Dr. Katharina Holzinger
- Rektorin -
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V. Anlage zur Studien- und Priifungsordnung fiir den Masterstudiengang
Psychologie mit Schwerpunkt Forensische Psychologie

Modulverzeichnis

Modul 1: Psychopathologie und forensische Diagnostik

Lehrveranstaltung P Art | StL PL cr SWS | Sem

Seminar P S Regel- | var 4 2 1/ 2
male
Teil-
nahme

Seminar P S Regel- | var 4 2 1/ 2
maRige
Teil-

nahme

Insgesamt 8 Credits

Modul 2: Risk-Assessment und Bedrohungsmanagement

Lehrveranstaltung P Art | StL PL cr SWS | Sem

Seminar P S Regel- | var 4 2 1/2
male
Teil-
nahme

Seminar P S Regel- | var 4 2 1/2
mafige
Teil-

nahme

Insgesamt 8 Credits

Modul 3: Strafrechtsgutachten, Fokale Risikobeurteilung und Indikation

Lehrveranstaltung P Art | StL PL cr SWS | Sem

Seminar P S Regel- | var 4 2 1/ 2
mafe
Teil-
nahme

Seminar P S Regel- | var 4 2 1/ 2
maRige
Teil-

nahme

Insgesamt 8 Credits
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Modul 4: Deliktpraventive Therapien

Lehrveranstaltung P Art | StL PL cr SWS | Sem

Seminar P S Regel- | var 4 2 1/ 2
male
Teil-
nahme

Seminar P S Regel- | var 4 2 1/ 2
maRige
Teil-

nahme

Insgesamt 8 Credits

Erklarung der Abkurzungen:
P = Pflichtveranstaltung, WP = Wahlpflichtveranstaltung, W = Wahlveranstaltung;

StL = ggf. unbenotete Studienleistung, die nicht in die Endnote eingeht; PL = benotete Pri-
fungsleistung, cr = ECTS-Credits (Arbeitsaufwand nach dem European Credit Transfer Sys-
tem), SWS = Semesterwochenstunden, Sem = Semester, VL = Vorlesung, Kl. = Klausur, Ref.
= Referat, HA = Hausarbeit, PS = Proseminar, S = Seminar, HS = Hauptseminar, U SLI =
Ubung im Sprachlehrinstitut (SLI), var = variabel, die erforderlichen Studien- und Priifungsleis-
tungen werden durch den Leiter / die Leiterin der Lehrveranstaltung zu Beginn derselben be-
kannt gegeben.
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	(3) Ist die Gleichwertigkeit der außerhalb des Hochschulsystems erbrachten Leistungen nicht feststellbar, kann eine Einstufungsprüfung angesetzt werden.
	(4) Für die Anerkennung von außerhalb des Hochschulsystems erbrachten Leistungen gilt eine Obergrenze von insgesamt 8 ECTS-Credits.
	(5) Die Entscheidung über die Anerkennung sowie über die Erforderlichkeit und Gestaltung einer Einstufungsprüfung trifft der Ständige Prüfungsausschuss oder eine von ihm bestellte Person.
	§ 10 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
	(1) Eine Studien- oder Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn die oder der Studierende ohne rechtzeitige Angabe triftiger Gründe zur Prüfung nicht erscheint oder wenn nach Beginn der Prüfung ein Rücktritt von der Prüfun...
	(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Ständigen Prüfungsausschuss unverzüglich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest unter Verwendung des entsprechenden Vordrucks des Ze...
	(3) Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung (z.B. Plagiat) oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungs- bzw. Studienleistung als mit „nicht ausreichend“ ...
	(4) Belastende Entscheidungen des Ständigen Prüfungsausschusses sind der oder dem Studierenden unverzüglich mitzuteilen, schriftlich zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor einer Entscheidung des Ständigen Prüfungsausschusse...
	§ 11 Nachteilsausgleich und Verlängerung von Prüfungsfristen
	(1) Bei Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder prüfungsunabhängigen länger andauernden gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Studierenden, die die Erbringung von Prüfungs- oder Studienleistungen erschweren, kann der Ständige Prüfungsausschuss ...
	(2) Im Übrigen wird auf die Möglichkeit hingewiesen, sich gegebenenfalls vom Studium beurlauben zu lassen. Mögliche Beurlaubungsgründe, das Verfahren sowie die Rechtsfolgen sind in § 12 der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung (ZImmO) geregelt.
	(3) Wurde eine Schwangerschaft angezeigt, wird eine Erklärung der Studentin eingeholt, ob die Prüfungs- oder Studienleistung abgelegt bzw. fortgesetzt wird. Die Mutterschutzfristen nach dem jeweils gültigen Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit...
	(4) Gleichfalls sind die Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) auf Antrag zu berücksichtigen. Studierende müssen bis spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem ab sie die ...
	(5) Studierende, die über Abs. 4 hinausgehende Familienpflichten in Bezug auf Kinder oder pflegebedürftige Angehörige im Sinne des Pflegezeitgesetzes wahrzunehmen haben, können ebenfalls die Verlängerung von Prüfungsfristen beim Ständigen Prüfungsauss...
	(6) Abs. 5 gilt entsprechend für Studierende, die als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungsmäßigen Organen der Universität, der Verfassten Studierendenschaft oder dem Studierendenwerk während mindestens eines Jahres tätig...
	(7) Weitere Verlängerungen von Prüfungsfristen können nach § 21 und § 26 beantragt und in begründeten Fällen nach Maßgabe der jeweiligen Bestimmungen gewährt werden.
	(8) Wird ein Antrag auf Nachteilsausgleich oder auf Verlängerung von Prüfungsfristen vom StPA ganz oder teilweise abgelehnt, ist die Entscheidung schriftlich zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
	§ 12 Lehr- und Prüfungssprachen
	(1) Lehrveranstaltungen werden in der Regel in deutscher oder englischer Sprache abgehalten.
	(2) Studien- und Prüfungsleistungen werden in der Regel in deutscher Sprache erbracht. In begründeten Fällen dürfen Studierende in Absprache mit den Prüferinnen und Prüfern Studien- und Prüfungsleistungen in englischer oder französischer Sprache erbri...
	II. Studienbegleitende Prüfungs- und Studienleistungen
	§ 13 Anmeldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungs- und  Studienleistungen
	(1) Zu den studienbegleitenden Prüfungsleistungen müssen sich die Studierenden in der bekanntgegebenen Form anmelden. Die Anmeldungen erfolgen durch die Studierenden mithilfe von Datenbanksystemen und Web-Applikationen. In Seminaren mit einem Platzver...
	(2) Mit der Anmeldung zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung wird automatisch die Zulassung zu der betreffenden studienbegleitenden Prüfungsleistung beantragt.
	(3) Die Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen durch vom zuständigen Prüfungsausschuss Beauftragte erfolgt, wenn kein Zulassungshindernis nach Abs. 4 besteht und gegebenenfalls zusätzliche Voraussetzungen gemäß Abs. 5 erfüllt werden. Fall...
	(4) Die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung kann vom zuständigen Prüfungsausschuss oder durch von ihm Beauftragte widerrufen werden, wenn zum Zeitpunkt der Erbringung der Prüfungsleistung keine Immatrikulation mehr im betreffenden ...
	(5) Zusätzliche Voraussetzungen für das Erbringen einer studienbegleitenden Prüfungsleistung oder für den Erwerb von ECTS-Credits in einem Modul bzw. Modulteil werden zu Beginn der Lehrveranstaltung schriftlich oder elektronisch bekannt gegeben. Vorau...
	(6) Wird eine Prüfungsleistung ohne Anmeldung absolviert, so wird die Prüfung unabhängig vom Resultat als ungültig betrachtet und nicht als Versuch gewertet. In begründeten Ausnahmefällen kann der Ständige Prüfungsausschuss eine Anmeldung nachträglich...
	(7) Auch für Studienleistungen ist eine Anmeldung erforderlich. In Lehrveranstaltungen, in denen eine Studienleistung mit einer Prüfungsleistung kombiniert ist, erfolgt die Anmeldung zur Studienleistung im Rahmen der Anmeldung zu der betreffenden Prüf...
	§ 14 Art und Durchführung von studienbegleitenden Prüfungs- und  Studienleistungen
	(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind:
	- Modulprüfungen, wenn das Modul aus nur einer Komponente besteht oder nur eine von mehreren Komponenten des Moduls mit einer Prüfung abgeschlossen wird;
	- Modulteilprüfungen in mehreren Komponenten eines Moduls;
	- Modulabschlussprüfungen, die in einer Prüfung jeweils alle Komponenten eines Moduls abprüfen oder ein Modul zeitlich abschließen.
	(2) Die Art der studienbegleitenden Prüfungs- und Studienleistungen wird in der Anlage festgelegt oder ergibt sich aus dieser Prüfungsordnung. Im Übrigen wird die genaue Art der zu erbringenden Prüfungsleistung zu Beginn der Lehrveranstaltung von der ...
	(3) Studienbegleitende Prüfungs-, Teilprüfungs- und Studienleistungen können gemäß §§ 32 a und 32b Landeshochschulgesetz (LHG) und nach den Maßgaben von § 15 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen und § 16 Studienbegleitende mündliche und ...
	(4) Wird eine Prüfungsleistung nicht auf dem Campus unter Aufsicht erstellt, haben die Studierenden in bekanntgegebener Form zu versichern, dass sie die Leistung selbständig und ohne Hilfe Dritter oder nicht erlaubter Hilfsmittel erbringen bzw. erbrac...
	(5) Gruppenarbeiten sind nur zulässig, sofern der individuelle Beitrag klar abgrenzbar, bewertbar und benotbar ist.
	(6) Eine studienbegleitende Prüfungsleistung kann sich auch aus mehreren Teilleistungen zusammensetzen. In diesem Fall können neben einer Klausur oder einer Hausarbeit andere Prüfungsformen, wie z.B. Kurztests, Referate usw. durchgeführt werden. Die L...
	(7) Sind die für ein Modul erforderlichen Prüfungsleistungen erbracht, können in diesem Modul keine weiteren Prüfungen absolviert werden, es sei denn, für das betreffende Modul sind weitere Prüfungsversuche ausdrücklich zugelassen.
	§ 15 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen und  Online-Prüfungen in Textform
	(1) Als schriftliche Prüfungsleistungen kommen Klausuren, Haus- bzw. Seminararbeiten, Essays und andere schriftliche Prüfungsformen in Betracht. Von der Prüfungsperson kann festgelegt werden, dass sie offline in elektronischer Form erstellt und/oder e...
	(2) Von der Prüfungsperson kann auch festgelegt werden, dass Prüfungen in Textform online erbracht werden müssen. Solche Online-Prüfungen werden entweder unter Präsenzaufsicht auf dem Campus oder, sofern für eine Prüfung keine Klausur oder andere Aufs...
	(3) Bei der Abgabe einer Haus-, Seminararbeit oder vergleichbaren Arbeit haben die Studierenden in bekanntgegebener Form zu versichern, dass sie die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben.
	(4) Das Verfahren der Bewertung schriftlicher Arbeiten soll drei Monate nicht überschreiten.
	(5) Prüfungen können teilweise oder ganz in Form von Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple Choice) durchgeführt werden. Bei der Bewertung des Multiple-Choice-Teils ist die Vergabe von negativen (Teil-) Punkten nur innerhalb einer Frage mit mehrfachen Antwo...
	Sofern von der Prüfungsperson nicht abweichend festgesetzt lautet die Note
	- 1,0, wenn zusätzlich mindestens 90 %
	- 1,3, wenn zusätzlich mindestens 80 %, aber weniger als 90 %
	- 1,7, wenn zusätzlich mindestens 70 %, aber weniger als 80 %
	- 2,0, wenn zusätzlich mindestens 60 %, aber weniger als 70 %
	- 2,3, wenn zusätzlich mindestens 50 %, aber weniger als 60 %
	- 2,7, wenn zusätzlich mindestens 40 %, aber weniger als 50 %
	- 3,0, wenn zusätzlich mindestens 30 %, aber weniger als 40 %
	- 3,3, wenn zusätzlich mindestens 20 %, aber weniger als 30 %
	- 3,7, wenn zusätzlich mindestens 10 %, aber weniger als 20 %
	- 4,0, wenn zusätzlich keine oder weniger als 10 %
	der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden möglichen Punkte erreicht worden sind. Eine nicht ganzzahlige Notengrenze wird zu Gunsten der Studierenden gerundet. Die Note lautet 5,0, wenn die Mindestpunktzahl nicht erreicht worden ist.
	(6) Für die Aufgabenstellung und das vor Ausgabe der Prüfung festzulegende Bewertungsschema (Zuordnung der Punkte zu den Aufgaben) sind die jeweiligen Prüferinnen oder Prüfer verantwortlich.
	§ 16 Studienbegleitende mündliche und praktische Prüfungsleistungen
	(1) Als mündliche Prüfungsleistungen kommen Referate, mündliche Prüfungen, und andere mündliche Prüfungsformen in Betracht. Mündliche und praktische Prüfungen können als Gruppen- oder Einzelprüfung abgelegt werden. Im Übrigen wird Näheres von der Leit...
	(2) Referate umfassen einen Vortrag und i.d.R. eine zusätzliche schriftliche Leistung.
	(3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt je Kandidatin oder Kandidat mindestens 10 Minuten, höchstens 45 Minuten. Sie wird von einer Prüferin oder einem Prüfer und einer Beisitzerin oder einem Beisitzer oder alternativ von zwei Prüferinnen oder ...
	(4) Mündliche Prüfungen und Teilprüfungsleistungen können nach den Maßgaben von § 14 Abs. 3 online stattfinden, wenn eine Zustimmung sowohl der zu prüfenden Person als auch der prüfenden Personen vorliegt. Entsprechend ist auch möglich, dass nur einze...
	(5) Die Durchführung einer mündlichen Prüfung, die eine Lehrveranstaltung oder ein Modul abschließt, als Videokonferenz erfolgt auf Antrag der oder des Studieren-den, sofern ein wichtiger Ausnahmegrund hierfür vorliegt. Der Antrag ist in der von der U...
	(6) Mündliche Teilprüfungsleistungen, z. B. der mündlich abzuhaltende Teil von Referaten oder Präsentationen oder andere lehrveranstaltungsbegleitende mündliche Prüfungsleistungen sowie Studienleistungen können auf formlosen Antrag der oder des Studie...
	(7) Vor Beginn der Prüfung muss die oder der Studierende auf Aufforderung der Prüfungsperson den Studierendenausweis oder einen amtlichen Lichtbildausweis in die Kamera halten; von allen Beteiligten wird vor Beginn der Prüfung bestätigt, dass eine aus...
	§ 17 Studienleistungen
	(1) Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen erbracht werden; sie können auch in der regelmäßigen Teilnahme an einer Lehrveran...
	(2) Entsprechend zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen können auch Studienleistungen nach Maßgabe der § 14 Abs. 3 und 4, § 15 Abs. 2 sowie § 16 Abs. 4 und Abs. 6 und 7 online erbracht werden.
	(3) Studienleistungen, die Zulassungsvoraussetzung für studienbegleitende Prüfungsleistungen sind, können beliebig oft wiederholt werden, sofern die für das Ablegen der entsprechenden Prüfungsleistung vorgegebenen Fristen eingehalten werden. Die Form ...
	(4) Studienleistungen sind von der Leitung der jeweiligen Lehrveranstaltung mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ zu bewerten, aber nicht notwendigerweise zu benoten.
	§ 18 Regelmäßige Teilnahme als besondere Form der Studienleistung
	(1) In Seminaren, Tutorien und sonstigen dialogisch konzipierten Lehrveranstaltungen sowie in praktischen Lehrveranstaltungen wie z.B. Laborpraktika kann von der Leitung der Lehrveranstaltung oder – um eine einheitliche Vorgehensweise im Studiengang z...
	(2) Von einer regelmäßigen Teilnahme ist auszugehen, wenn bei Lehrveranstaltungen maximal ein Fünftel der Zeit bzw. der Termine versäumt werden. Andernfalls wird die Zulassung zu Prüfungs- bzw. Studienleistungen in der Lehrveranstaltung versagt, unabh...
	* Fallgruppen, für die Ausnahmen in Betracht kommen, sind insbesondere: 1. Studierende mit attestierter chronischer oder länger andauernder Erkrankung, die nach der Prüfungsordnung einen Nachteilsausgleich beanspruchen können und denen es aus gesundhe...
	§ 19 Bewertung von Prüfungs- und Studienleistungen
	- 1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung;
	- 2 = gut   = eine Leistung, die erheblich über den        durchschnittlichen Anforderungen liegt;
	- 3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen        Anforderungen entspricht;
	- 4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch        den Anforderungen genügt;
	- 5 = nicht ausreichend =  eine Leistung, die wegen erheblicher        Mängel den Anforderungen nicht mehr        genügt.
	Zur differenzierten Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen durch die Prüferin oder den Prüfer sind Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhöhen der Notenziffern um 0,3 zulässig. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.
	(2) Bei Prüfungsleistungen, die von mehr als einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet werden, ergibt sich die Prüfungsnote aus dem arithmetischen Mittel der von den Prüferinnen oder Prüfern nach Abs. 1 erteilten Noten. Bei der Bildung der Noten für e...
	(3) Die jeweilige Prüfungsnote lautet:
	- bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut
	- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut
	- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend
	- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend
	- bei einem Durchschnitt über 4,0 = nicht ausreichend.
	(4) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn die Prüfungsnote mindestens ein „ausreichend“ (4,0) ist.
	(5) Eine Studienleistung ist von der Leitung der Lehrveranstaltung mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ zu bewerten; sie kann von ihr auch benotet werden.
	§ 20 Modulnoten
	(2) Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die gemittelte Note aller erzielten Modulteilprüfungsnoten die Note für dieses Modul. Dabei werden die Ergebnisse der einzelnen Modulteilprüfungen entsprechend der für sie tatsächlic...
	(3) Wurden in einem Modul mehr Leistungen erbracht als erforderlich, können sie in Absprache mit dem Prüfungssekretariat des Fachbereichs gegebenenfalls anderen Modulen im selben oder einem korrespondierenden Wahlpflichtbereich oder dem Ergänzungsbere...
	(4) Die Modulnote lautet:
	- bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut
	- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut
	- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend
	- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend
	- bei einem Durchschnitt über 4,0 = nicht ausreichend.
	(5) Im Fall einer creditbasierten Gewichtung der studienbegleitenden Modulergebnisse ist für die Berechnung der Gesamtnote des Faches die jeweilige Creditzahl maßgeblich, die für das betreffende Modul in der Anlage festgesetzt ist.
	(6) Für die Berechnung der vorläufigen Durchschnittsnote des Faches wird das arithmetische Mittel der Modulnoten nach der in der Anlage vorgesehenen Gewichtung des Moduls gebildet. Module fließen auch in die Berechnung ein, wenn noch nicht alle für da...
	§ 21 Wiederholung von studienbegleitenden Prüfungsleistungen
	(2) Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder als nicht bestanden gelten, können vorbehaltlich der Absätze 2 und 4 einmal wiederholt werden. Die zweite Wiederholung einer studienbegleitenden Prüfungs...
	(3) Die Wiederholungsprüfung soll zum nächstmöglichen Prüfungstermin, jedoch spätestens in den auf die nicht bestandene Prüfung folgenden beiden Semestern abgelegt werden. Zwischen Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Erstprüfung und der Wiederholu...
	(4) Die Form der Wiederholungsprüfung wird von der Leitung der betreffenden Lehrveranstaltung bzw. bei Modulabschlussprüfungen, die mehrere Lehrveranstaltungen umfassen, vom zuständigen Prüfungsausschuss festgelegt. Die Inhalte und Anforderungen müsse...
	(5) Prüfungsleistungen sind endgültig nicht bestanden, wenn auch die zulässigen Wiederholungsversuche nicht bestanden wurden, keine (weitere) Wiederholung der Prüfung mehr möglich ist.

	III. Masterprüfung
	§ 22 Zweck und Umfang der Masterprüfung
	(2) Die Masterprüfung besteht aus den in der Anlage aufgeführten Studien- und Prüfungsleistungen in den studienbegleitenden Modulen und der Masterarbeit im Abschlussmodul.
	§ 23 Anmeldung und Zulassung zur Masterarbeit
	(2) Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit ist vor Beginn des Bearbeitungszeitraums zu den bekanntgegebenen Anmeldeterminen per Online-Anmeldung (Email) über das Zentrale Prüfungsamt an den Ständigen Prüfungsausschuss (StPA) zu stellen.
	(3) Ein Antrag auf Zulassung kann den Vorschlag für ein Thema, die Betreuungsperson und die Prüferinnen oder Prüfer für die Masterarbeit enthalten. Einen Anspruch auf Berücksichtigung eines solchen Vorschlags besteht nicht. Die Entscheidung über die Z...
	(4) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die in Abs. 1 genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, der Antrag unvollständig oder trotz Aufforderung nicht fristgemäß vervollständigt worden ist, die Masterprüfung im entsprechenden Studiengang endgültig nic...
	§ 24 Die Masterarbeit
	(2) Für die erfolgreich absolvierte Masterarbeit werden 28 ECTS-Credits vergeben.
	(3) Gruppenarbeiten sind zulässig, wenn der individuelle Beitrag klar abgrenzbar, bewertbar und benotbar ist.
	(4) Die Begutachtung der Masterarbeit erfolgt durch zwei Prüferinnen oder Prüfer. Der Ständige Prüfungsausschuss (StPA) entscheidet über den Themenvorschlag, die Betreuerin oder den Betreuer und die Prüferinnen oder Prüfer. Erstprüferin oder Erstprüfe...
	(5) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt neun Monate. Themenstellung und Betreuung sind hierauf abzustellen.
	(6) Die Arbeit kann wahlweise in deutscher oder in englischer Sprache angefertigt werden. Es muss eine Zusammenfassung in der Sprache, in der die Arbeit angefertigt wurde sowie eine Zusammenfassung in der jeweils anderen Sprache vorangestellt sein
	(7) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von vier Wochen nach Ausgabe zurückgegeben werden. In diesem Fall ist von der oder dem Studierenden unverzüglich ein neues Thema zu beantragen, andernfalls wird ein neues Thema zugeteilt; dies gilt nicht...
	(8) Im Falle einer Titeländerung im Rahmen der Anfertigung der Masterarbeit ist diese beim Zentralen Prüfungsamt zu beantragen; das Einverständnis der Betreuerin bzw. des Betreuers ist beizufügen.
	(9) Im Einzelfall kann der StPA auf begründeten Antrag die Bearbeitungszeit um die Zeit der Verhinderung – jedoch höchstens um maximal die Hälfte der regulären Bearbeitungszeit – verlängern. Der Antrag muss, abgesehen von begründeten Ausnahmefällen, s...
	(10) Die Masterarbeit ist fristgemäß in dreifacher klebegebundener Ausfertigung (maschinengeschrieben, DIN A4, nach Möglichkeit doppelseitig bedruckt) sowie zusätzlich noch einmal in digitaler, vom Zentralen Prüfungsamt vorgegebener Form über das Zent...
	(11) Bei der Abgabe der Masterarbeit haben die Studierenden in bekanntgegebener Form schriftlich zu versichern, dass sie die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die von ihnen angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben, und dass di...
	(12) Die Arbeit ist in der Regel spätestens innerhalb von acht Wochen von zwei Prüferinnen oder Prüfern gemäß § 19  Abs. 1 zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der beiden Gutachten gem. § 19 Abs. 2 und 3.
	(13) Lautet die Note eines Gutachtens „ausreichend“ (4,0) oder besser, die des anderen Gutachtens hingegen „nicht ausreichend“ (5,0), wird vom StPA eine dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer bestellt. Bewertet das dritte Gutachten die Arbeit mindest...
	(14) Wird eine Masterarbeit mit der Note „nicht ausreichend“ bewertet, so besteht eine einmalige Wiederholungsmöglichkeit. Wird von der oder dem Studierenden nicht innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses ein neues Thema bea...

	IV. Schlussbestimmungen
	§ 25 Ergebnisse der Masterprüfung, Bildung der Gesamtnote
	(2) Wurden in einem Wahlpflichtbereich oder im Ergänzungsbereich mehr Module erfolgreich abgeschlossen als erforderlich, zählen für die Gesamtnote die zuerst abgeschlossenen Module.
	(3) Die Gesamtnote für die Master-Prüfung wird aus dem nach ECTS-Credits gewichteten Mittel aller endnotenrelevanten Modulnoten gemäß Anlage gebildet.  § 19 Abs. 2 gilt entsprechend. Die Anzahl der für die Module hierbei zu berücksichtigenden ECTS-Cre...
	(4) Wenn gemäß Abs. 1 alle erforderlichen Leistungen erbracht sind, wird die Gesamtnote auf Basis der Leistungen berechnet, die im Zeitpunkt des Antrags auf Zeugnisausstellung vorliegen und wie sie zu diesem Zeitpunkt den jeweiligen Modulen/Bereichen ...
	§ 26 Zeugnis und Urkunde
	(2) Haben Studierende eine Gesamtnote bis 1,2 erreicht, so wird im Zeugnis zusätzlich das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen.
	(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird den Studierenden eine Urkunde ausgehändigt, in der die Verleihung des akademischen Mastergrades beurkundet und das studierte Fach angegeben werden.
	(4) Zeugnis und Urkunde werden von der oder dem Vorsitzenden des Ständigen Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität Konstanz versehen. Als Datum ist der Tag anzugeben, an dem laut dem Antrag auf Zeugnisausstellung die letzt...
	(5) Als weitere Bestandteile des Zeugnisses werden ein Diploma Supplement nach dem European Diploma Supplement Model und ein Transcript of Records ausgestellt. Das Transcript of Records enthält die absolvierten Module und ihre Komponenten, die Modulno...
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